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öffentlich 

 

 ↓ Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spiekeroog 30.08.2016  

Rat der Gemeinde Spiekeroog 08.09.2016  

 
 
 
Betreff:  

Rücktritt des amtierenden Gemeindebrandmeisters / Ernennung eines neuen 
Gemeindebrandmeisters und seiner Stellvertreter 
 
Sachverhalt: 
 
Gemeindebrandmeister Christian Kiesow hat die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
Spiekeroog am 01.08.2016 zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einberufen. 
 
Aus privaten Gründen erklärt er den Rücktritt von seiner jetzigen Position des 
Gemeindebrandmeisters zum 01.08.2016. 
Er versichert gleichzeitig, dass er sich weiterhin als 3. Stellvertretender 
Gemeindebrandmeister unentgeltlich zur Verfügung stelle. 
 
Folgende Kameraden wurden für die Aufgabe des Gemeindebrandmeisters und seiner 
Stellvertreter gewählt: 
 

 Holger Keil wird ab 01.08.2016 zum Gemeindebrandmeister gewählt. Alle 
erforderlichen Kenntnisse wurden nachweislich erworben. 

 

 Claas Warenski wird ab 01.08.2016 zum 1.Stellvertretenden Gemeindebrandmeister 
gewählt. Alle erforderlichen Kenntnisse wurden nachweislich erworben. 
 

 Ingo Steffens wird ab 01.08.2016 zum 2.Stellvertretenden Gemeindebrandmeister 
gewählt. Er wird zunächst kommissarisch für den Zeitraum von höchstens 2 Jahren 
gewählt, da die Voraussetzung der erfolgreichen Teilnahme an den Lehrgängen 
„Zugführer I“ und „Zugführer II“ noch nicht erfüllt ist. 
 

 Christian Kiesow wird ab 01.08.2016 zum 3.Stellvertretenden Gemeindebrandmeister 
gewählt. Alle erforderlichen Kenntnisse liegen nachweislich vor. 

 
 
Nach § 20 Abs. 4 (1) Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) werden 
Gemeindebrandmeister sowie ihre Stellvertreter jeweils für die Dauer von 6 Jahren in das 
Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Das Feuerwehrmitglied hat die für die jeweilige Funktion 
geforderten Ausbildungsnachweise zu erbringen. 
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Sind die Ausbildungsvoraussetzungen (noch) nicht in vollem Umfang erfüllt, ist gem. § 12 der 
Feuerwehrverordnung (FwVO) eine kommissarische Beauftragung mit der Wahrnehmung 
der entsprechenden Funktion – längstens für die Dauer von 2 Jahren – möglich. 
 
Die Rangfolge sowie der Zeitpunkt der Amtsaufnahme wurden durch den bisherigen 
Gemeindebrandmeister Herrn Kiesow am 02.08.2016 schriftlich bestätigt. 
 
Der zuständige Kreisbrandmeister des Landkreises Wittmund, Frank Gerdes, befürwortet 
alle vorgenannten Ernennungen zum Gemeindebrandmeister und seiner Stellvertreter und 
hat diesen schriftlich zugestimmt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 

Der Rat beschließt: 
 
1. Christian Kiesow wird zum 01.08.2016 aus dem Ehrenbeamtenverhältnis des 

Gemeindebrandmeisters entlassen. 
 

2. Holger Keil wird zum 01.08.2016 für die Dauer von 6 Jahren in das 
Ehrenbeamtenverhältnis zum Gemeindebrandmeister ernannt. 

 
3. Claas Warenski wird zum 01.08.2016 für die Dauer von 6 Jahren in das 

Ehrenbeamtenverhältnis zum 1.Stellvertretenden Gemeindebrandmeister ernannt. 
 

4. Ingo Steffens wird zum 01.08.2016 zunächst kommissarisch für den Zeitraum von 2 
Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis zum 2.Stellvertretenden 
Gemeindebrandmeister ernannt. Er wird mit der Ernennung verpflichtet, die 
erfolgreiche Teilnahme an den Lehrgängen „Zugführer I“ und „Zugführer II“ bis zum 
31.07.2018 nachzuweisen. 
 

5. Christian Kiesow wird zum 01.08.2016 für die Dauer von 6 Jahren in das 
Ehrenbeamtenverhältnis zum 3.Stellvertretenden Gemeindebrandmeister ernannt. 

 
 
 

 

Spiekeroog, den 26.08.2016 

 

 

 

(Brandt, Desiree) 

 Abstimmungsergebnis: 

Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

VA Ja: Nein: Enth.: 

RAT 
Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 

 
LK-Zustimmung-Christian-Kiesow 
LK-Zustimmung-Claas-Warenski 
LK-Zustimmung-Holger-Keil 
LK-Zustimmung-Ingo-Steffens 
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